
 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Berlin, 7. Dezember 2020: Mindestens 27.000 Kinder und Jugendliche erlitten 2019 nach polizeilichen 

Statistiken sexuelle Gewalt. Darunter fallen Straftaten wie Vergewaltigung, Missbrauch, Kinderporno-
grafie und Zuhälterei. Die Dunkelziffer von sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird 
noch viel höher eingeschätzt. Viele dieser Kinder und Jugendlichen sind schwer traumatisiert und be-

nötigen intensive psychotherapeutische Behandlung. Deshalb fordert die Bundespsychotherapeuten-
kammer (BPtK), dass schon während der Vernehmungen in einem Strafverfahren mit einer Psychothe-

rapie begonnen werden kann. Dafür ist eine Klarstellung im Gesetzentwurf zur Bekämpfung sexuali-
sierter Gewalt gegen Kinder erforderlich, zu dem heute im Rechtsausschuss eine Anhörung stattfindet.  

 
„Die traumatisierten Kinder und Jugendlichen benötigen frühestmöglich eine psychotherapeutische 

Betreuung und Behandlung, um ihre Gewalterfahrungen zu verarbeiten und damit die Befragungen 
während des Strafverfahrens nicht zu einer Retraumatisierung führen“, stellt Dr. Dietrich Munz, Präsi-

dent der BPtK, fest. „Eine Psychotherapie steht der Beweiserhebung nicht im Weg, sondern macht sie 
vielfach überhaupt erst möglich.“ 

 
Die BPtK unterstützt auch, dass das Strafverfahren gegen minderjährige Opfer sexualisierter Gewalt 

besonders beschleunigt werden soll. Durch ein ausdrückliches Beschleunigungsgebot kann die Dauer 
des Strafprozesses für die traumatisierten Kinder und Jugendlichen verkürzt und erträglicher werden.  
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